
Satzung 
über das besondere Vorkaufsrecht für den Bereich 

des „Schwingetal Süd“ 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 
5 G zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und 
Wärmespeichern sowie zur Änd. des BauGB und des BImSchG vom 22.12.2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 348) sowie §§ 10 Abs. 1 und 58 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 
576), Zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG zu Kommunalverfassungsgesetz, Kommu-
nalhaushalts- und -kassenverordnung, KommunalwahlG sowie Kommunalwahlord-
nung, BeamtenversorgungsG und Verwaltungsvollstreckungsgesetz vom 29.1.2025 
(Nds. GVBl. Nr. 3) hat der Rat der Hansestadt Stade in seiner Sitzung vom 
09.03.2026 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Ziel und Zweck der Satzung 

(1) 
Der Rat der Hansestadt Stade hat in seiner Sitzung vom 09.03.2026 das Entwick-
lungskonzept für Bereich „Schwingetal Süd“ als städtebauliches Entwicklungskon-
zept gem. § 1 Abs. 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
(2) 
Diese Vorkaufsrechtssatzung wird zur Sicherung der Flächen für notwendige Kom-
pensationsmaßnahmen zur städtebaulichen Weiterentwicklung der Hansestadt 
Stade festgesetzt. Hiermit soll die naturschutzfachliche Entwicklung im Bereich 
des Flächenpools forciert und auf diese Weise die geordnete städtebauliche Ent-
wicklung der Hansestadt Stade gesichert werden. 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

(1) 
Der Geltungsbereich der Vorkaufsrechtsatzung umfasst das Teilgebiet der Hanse-
stadt Stade, in dem Maßnahmen nach dem Entwicklungskonzept vorgesehen sind.  
(2) 
Die in der Anlage 1 benannten Flurstücke liegen im Geltungsbereich dieser Vor-
kaufsrechtsatzung. 
(3) 
Der Geltungsbereich ist informatorisch in dem als Anlage 2 beigefügten Plan ge-
kennzeichnet. Maßgeblich für den Geltungsbereich ist allein Absatz (2). 

§ 3 
Vorkaufsrecht 

An den im Geltungsbereich dieser Vorkaufsrechtsatzung liegenden Grundstücken 
und Grundstücksteilen steht der Hansestadt Stade ein besonderes Vorkaufsrecht 
nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zur Umsetzung der unter § 1 genannten städtebauli-
chen Ziele zu. 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage 1 

Gemeinde: Hansestadt Stade  
Gemarkung: Hagen 
Flur:  1 

Flurstücksnummer

1

5 

14/10 

15/2 

15/4

15/8

16/1

16/2 

16/3 

18/2 

18/3

18/4

20/1

21/2 

24/1 

24/2 

25

26

31/1

31/2 

100/1 

113 

114

140/3

141/3

154/4 

155/4 

156/4 

158/30

169/30

170/30

186/2 

187/2 

188/22 

189/24

257/7

260/8

261/9 

263/28 

321/10 



327/6

328/11

329/11

330/12 

331/12 

336/27 

337/29

Gemeinde: Hansestadt Stade  
Gemarkung: Hagen 
Flur:  3 

Flurstücksnummer

1/1 

9/2 

9/3

9/7

9/9

9/10 

9/11 

9/12 

9/13

9/14

9/15

9/16 

9/17 

9/18 

312/5

313/5

542/4

543/8 

544/8 




